
Infoblatt zum Fragebogen 
Erhebung über die Verwertung und Aufbereitung von Bau- und Abbruchabfällen 2024 

 

Seit dem Berichtsjahr 2016 erhalten Sie im Vergleich zu den Vorerhebungen einen geänderten Fragebogen. Im 

Unterschied zu den vergangenen Jahren sind alle Adressen Ihrer Mieter von mobilen Anlagen zu melden (siehe 

§13 Abs. 5 UStatG). Nach Eingang Ihrer Meldungen werden die Mieter der Anlagen ebenfalls zur Erhebung 

herangezogen. 

Bitte geben Sie die Bau- und Abbruchabfälle an, welche von Ihnen in selbst genutzten (eigenen und gemieteten) 

Anlagen aufbereitet wurden, einschließlich der von Ihnen im Lohnauftrag behandelten Materialen. Für die 

Erhebung nicht relevant sind ausschließlich zwischengelagerte Mengen, die nicht in einer Anlage behandelt 

wurden. Abfälle, die in von Ihnen vermieteten Anlagen aufbereitet wurden, werden zur Vermeidung von doppelt 

erfassten Mengen direkt beim Mieter erfragt. 

 

Mieter/Lohnauftraggeber: Bei einem Lohnauftrag bereitet der Lohnauftragnehmer mit eigenem Personal und 

eigenen Anlagen Bau- und Abbruchabfälle für den Lohnauftraggeber auf und berechnet die dadurch entstehenden 

Kosten. Bei einem Mietverhältnis überlässt der Vermieter mobile Anlagen gegen Entgelt, nicht aber Personal. 
 

Hinweis: Falls Sie eine große Anzahl an Mieteradressen im Bereich A 4 des Online-Erhebungsbogens eingeben 

müssen, steht Ihnen die Möglichkeit, durch Klick auf das Pfeil-Symbol  im unteren Bereich des 

Erhebungsbogens (Formularaktionen) der Import einer CSV-Datei zur Verfügung. Sie können sich auch gern mit 

uns in Verbindung setzen. Ggf. kann eine alternative Meldeweise vereinbart werden. 

 

Nachfolgend sind Beispiele für das Ausfüllen des Online-Meldeformulars für unterschiedliche Arten der 

Anlagennutzung mobil betriebener und stationär betriebener Anlagen aufgeführt. 

 

Mobil betriebene Anlage(n) 

 

 Nur vermietet 

Sie haben eine mobil betriebene Anlage an drei Mieter vermietet, selbst damit aber keine Mengen aufbereitet 

(auch nicht im Lohnauftrag): 

Aktivieren Sie im Bereich A 1.2 die Option mobil betriebene Anlagen und verneinen Sie im Bereich A 2 die 

Frage, ob Sie mobile Anlagen selbst genutzt haben. Tragen Sie im Bereich A 4 die Adressen der Mieter ein. 

Beginnen Sie mit der ersten Adresse. Erzeugen Sie anschließend eine neue, leere Eingabemaske durch Klick 

auf das weiße Blatt-Symbol um weitere Adressen eingeben zu können. Im Bereich B (Input) und 

C (Output) sind keine Werte einzutragen. 

 

 Vermietet und selbst genutzt 

Sie haben fünf eigene, mobil betriebene Anlagen selbst genutzt (ggf. auch im Lohnauftrag) und gleichzeitig an 

drei Mieter vermietet: 

Aktivieren Sie im Bereich A 1.2 die Option mobil betriebene Anlagen und bejahen Sie im Bereich A 2 die 

Frage, ob Sie mobile Anlagen selbst genutzt haben. Geben Sie unter A 3 die Anzahl 5 hinter Eigene Anlagen 

ein. Im Bereich A 4 tragen Sie die Adressen der drei Mieter ein. Beginnen Sie mit der ersten Adresse. Erzeugen 

Sie anschließend eine neue, leere Eingabemaske durch Klick auf das weiße Blatt-Symbol um weitere 

Adressen eingeben zu können. In den Bereichen B (Input) und C (Output) geben Sie die Mengen an, die Sie 

mit Ihren fünf selbstgenutzten Anlagen aufbereitet haben, einschließlich der Mengen, die Sie für Dritte im 

Lohnauftrag behandelt haben. 

 

 Nur selbst genutzt 

Sie betreiben fünf mobile Anlagen, die Sie für die Aufbereitung selbst genutzt haben (ggf. auch im 

Lohnauftrag): 

Aktivieren Sie im Bereich A 1.2 die Option mobil betriebene Anlagen und bejahen Sie im Bereich A 2 die 

Frage, ob Sie mobile Anlagen selbst genutzt haben. Geben Sie unter A 3 die Anzahl 5 hinter Eigene Anlagen 

ein. In den Bereichen B (Input) und C (Output) geben Sie die Mengen an, die Sie mit Ihren fünf 



selbstgenutzten Anlagen aufbereitet haben, einschließlich der Mengen, die Sie für Dritte im Lohnauftrag 

behandelt haben. 

  

 Gemietet und selbst genutzt 

Sie haben fünf eigene mobil betriebene Anlagen (ggf. auch im Lohnauftrag) und außerdem zwei angemietete 

mobil betriebene Anlagen selbst genutzt: 

Aktivieren Sie im Bereich A 1.2 die Option mobil betriebene Anlagen und bejahen Sie im Bereich A 2 die 

Frage, ob Sie mobile Anlagen selbst genutzt haben. Geben Sie unter A 3 die Anzahl 5 hinter Eigene Anlagen 

sowie die Anzahl 2 hinter Gemietete Anlagen an. In den Bereichen B (Input) und C (Output) geben Sie die 

Mengen ein, die Sie mit den insgesamt sieben Anlagen aufbereitet haben, einschließlich der Mengen, die Sie 

für Dritte im Lohnauftrag behandelt haben. 

 

 Nur gemietet 

Sie haben eine mobil betriebene Anlage selbst genutzt, die Sie angemietet haben: 

Aktivieren Sie im Bereich A 1.2 die Option mobil betriebene Anlagen und bejahen Sie im Bereich A 2 die 

Frage, ob Sie mobile Anlagen selbst genutzt haben. Geben Sie unter A 3 die Anzahl 1 hinter Gemietete Anlagen 

an. Im Bereich B (Input) und C (Output) tragen Sie die Mengen ein, die Sie mit der gemieteten Anlage 

aufbereitet haben. 

 

 

Stationär betriebene Anlagen(n) 

 

 Sie betreiben drei stationär betriebene Anlagen in denen Sie Bauabfälle aufbereiten: 

Für jede stationär betriebene Anlage ist eine separate Meldung abzugeben. Sie erhalten für jede stationäre 

Anlage deshalb Zugangsdaten (ist dies nicht der Fall, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung). Melden Sie 

sich für jede Anlage mit den entsprechenden Zugangsdaten an. Aktivieren Sie im Bereich A 1.1 die Option 

stationär betriebene Anlage und geben Sie unter A 1.1.1 die Kapazität der Anlage an. In den Bereichen B 

(Input) und C (Output) tragen Sie die Mengen ein, die Sie in der jeweiligen Anlage aufbereitet haben. 

 

Stationär betriebene und mobil betriebene Anlage(n) 

 

Sie besitzen drei stationär betriebene Anlagen und haben außerdem zwei mobil betriebene Anlagen selbst 

genutzt (ggf. auch im Lohnauftrag) oder vermietet: 

Für jede der drei stationär betriebenen Anlagen ist eine separate Meldung abzugeben (siehe Erläuterungen 

Beispiel stationär betriebene Anlagen). Für die beiden mobil betriebenen Anlagen kann die Meldung in einem 

Formular erfolgen. Die Meldung ist für eigene und gemietete Anlagen entsprechend der Anlagennutzung zu 

machen (siehe Beispiele unter mobil betriebene Anlagen). 

Hinweis: Es ist nicht möglich innerhalb eines Erhebungsbogens für eine stationär betriebene und für mobil 

betrieben Anlagen gleichzeitig zu melden. Die Meldung muss separat erfolgen. 

 

Genehmigte Standorte zur Behandlung von Bau- und Abbruchabfällen 

 

Bei Ihnen ist ein Standort zur Behandlung von Bau- und Abbruchabfällen genehmigt und 

 Sie betreiben keine eigene Anlage und 

 Sie haben auch keine Anlage angemietet, 

dann teilen Sie uns bitte über das Bemerkungsfeld im Online-Erhebungsbogen mit, dass keine Aufbereitung 

von Bau- und Abbruchabfällen stattgefunden hat bzw. nur Mengen von Fremdfirmen im Lohnauftrag behandelt 

wurden. 


